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 Veröffentlicht am 13.01.1988

Index

60/03 Kollektives Arbeitsrecht

Norm

ArbVG §105 Abs3 Z2 idF 1976/387;

ArbVG §34 Abs1 idF 1976/387;

Rechtssatz

Zur Beurteilung der Sozialwidrigkeit der Kündigung eines Alleinverdieners, der für Ehefrau und zwei mj Kinder

sorgep=ichtig ist und bei dem eine MdE von 35 % vorliegt, bedarf es der Feststellung der durch die Kündigung zu

erwartenden Lohneinbußen (hier: Gekündigter konnte nur vorübergehend und angeblich schlechter bezahlte Arbeit

finden).
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